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renden großen Koalition aus CDU/CSU und SPD wur-
de die Umstellung der Kraftfahrzeugsteuer auf CO2-
Bezug vereinbart. Dies wurde vom Bundeskabinett mit
den Meseberger Beschlüssen im August 2007 auf den
Weg gebracht und am 05.12.2007 in Form eines Eck-
punktepapiers konkretisiert. Die folgenden Eckpunkte
wurden vom Kabinett verabschiedet:

Der VDIK begrüßt die Entscheidung des Bundeskabi-
netts zur Umstellung auf eine CO2-bezogene Kfz-
Steuer ab dem 01.01.2009. Das Gesetzgebungsver-
fahren muss nun in Abstimmung mit den
Bundesländern schnellstmöglich auf den Weg 
gebracht werden. Die konkreten Inhalte der Reform
sollen Anreiz für eine stärkere Nachfrage nach klima-
und umweltschonenden Pkw geben. Wichtig ist 

daher, dass sie in jeder
Phase des Gesetzge-
bungsverfahrens sauber
und verständlich an die
Bürger kommuniziert
werden. 

Die vom VDIK stets
nachdrücklich abge-
lehnte Stichtagsregelung
bei der Umstellung auf
den CO2-Bezug wird es
nicht geben. Für die
Fahrzeuge, die zwischen
dem 05.12.2007 und
dem 31.12.2008 erst-
mals in Verkehr gebracht
werden, wird nach dem
vorliegenden Eckpunk-
tepapier eine flexible 
Regelung mit einer Gün-
stigerprüfung geschaf-
fen, die vom VDIK aus-
drücklich begrüßt wird. 

Kraftfahrzeugsteuer

Umstellung aller ab dem 01.01.2009 erstmals in den Verkehr kommenden Perso-
nenkraftwagen auf eine CO2- und schadstoffbezogene Besteuerung mit folgen-
den Komponenten:

a. Einführung der CO2-Emissionen als steuerliche Bemessungsgrundlage
b. Anwendung eines einheitlichen linearen CO2-Tarifs mit einem nicht besteuer-

ten „CO2-Freibetrag“ von nicht höher als 100 g/km, der besonders ver-
brauchsarme Fahrzeuge begünstigt

c. Umstellung des Ausgleichs des Energiesteuervorteils (vormals Mineral-
ölsteuer) für Personenkraftwagen mit Dieselmotor von Hubraum- auf 
CO2-Bezug

d. Begünstigung besonders schadstoffarmer PKW, die vorzeitig allen Anforde-
rungen künftiger Abgasnormen entsprechen, durch befristete Steuer-
befreiung

Fortführung der bisher hubraum- und schadstoffbezogenen Besteuerung für 
den am 31.12.2008 vorhandenen Fahrzeugbestand mit folgenden 
Komponenten:

a. Anhebung der Steuersätze für PKW der Euro-2-, Euro-3- sowie ggf. der 
Euro-4-Abgasnorm

b. Beibehaltung der Steuersätze für Altfahrzeuge der Euro-1-Abgasnorm und 
schlechter

Erhebung der neuen CO2-bezogenen Kraftfahrzeugsteuer auch für verbrauchsar-
me PKW der Euro-4- und Euro-5-Abgasnorm, die vom 05.12.2007 bis zum
31.12.2008 erstmals in den Verkehr kommen, wenn diese Besteuerung niedriger
ist.

1.

2.

3.
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Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2006 die steu-
erliche Förderung von Erd- und Flüssiggas bis zum
Jahr 2018 beschlossen und damit einer Forderung
auch des VDIK Rechnung ge-
tragen. Dies wird dazu bei-
tragen, dass sich diese bei-
den alternativen Antriebe
weiter im Markt durchsetzen
werden. Darüber hinaus wur-
de auch die stufenweise Ab-
schaffung der Steuerentla-
stung für Biodiesel und die
stufenweise Einführung der
Besteuerung von Pflanzenöl
beschlossen.
Ausgenommen von der
Steuerentlastung sind die Bio-
kraftstoffe, die aufgrund des
Biokraftstoffquotengesetzes
in Verkehr gebracht werden
beziehungsweise dem Otto-
und Dieselkraftstoff seit dem
01.01.2007 beigemischt wer-
den müssen. Diese Beimi-
schungsanteile werden so
versteuert wie die übrigen
Kraftstoffe.
Für die Biokraftstoffe der
zweiten Generation gilt eine steuerliche Förderung
bis Ende 2015. Die Steuerentlastung wird bei diesen
als besonders förderungswürdig eingestuften Bio-

kraftstoffen in Höhe der auf den Biokraftstoffanteil
entfallenden Energiesteuer gewährt, auch wenn die-
ser Anteil zur Erfüllung der Quote im Sinne des Bio-

kraftstoffquotengesetzes dient. Diese Förderung ist
nach Ansicht des VDIK nicht als Subvention, sondern
als Investition des Staates in die Zukunft zu sehen.

Energiesteuergesetz

Mit dem Jahressteuergesetz 2007 wurde die Pend-
lerpauschale für Arbeitnehmer für die ersten zwan-
zig Kilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
abgeschafft. Die steuerliche Behandlung als Privat-
fahrten ist jedoch nach der Rechtssystematik des Ein-
kommensteuergesetzes verfassungsrechtlich nicht un-
problematisch. Eine endgültige Entscheidung obliegt
dem Bundesverfassungsgericht, dem bereits zwei Fäl-
le zur Entscheidung vorgelegt wurden.

Der VDIK sieht in der Kürzung der Pendlerpauschale
ein falsches Signal an die Autofahrer und fordert von
der Politik deren Rücknahme, um die Autofahrer fi-
nanziell zu entlasten und Liquidität für die Anschaf-
fung moderner Neuwagen mit umweltschonender
Technologie zu schaffen.

Pendlerpauschale

bis 31.12.
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